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Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
 
Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische  
Anfrage Nr. 12420/J des Abgeordneten Peter Wurm und weiterer Abgeordneter 
nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 
 
Fragen 1 bis 3: 
 Werden Sie an der Erstellung einer nationalen Strategie und eines 

österreichweiten Umsetzungsplans mit dem Ziel einer Halbierung der 
Lebensmittelabfälle bis 2030 als Gesundheitsministerin mitwirken? 

 Wenn ja, auf welche Art und Weise? 
 Wenn nein, warum nicht? 
 
In meinem Zuständigkeitsbereich wurde dafür gesorgt, dass das Inverkehrbringen von 
Lebensmitteln auch nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD) – unter der 
Voraussetzung der Kenntlichmachung dieses Umstandes – erlaubt ist, sofern alle 
sonstigen lebensmittelrechtlichen Anforderungen erfüllt sind. Ich erachte dies als 
einen wichtigen Beitrag zur Vermeidung von Lebensmittelabfall. 
 
Fragen 4 bis 6: 
 Werden Sie als Gesundheitsministerin an der Definition und Herstellung klarer 

politischer Zuständigkeiten sowie an der Schaffung einer verantwortlichen 
nationalen Koordinierungsstelle mitwirken? 

 Wenn ja, auf welche Art und Weise? 
 Wenn nein, warum nicht? 
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Die politischen Verantwortlichkeiten zum Thema Lebensmittelabfall leiten sich aus 
dem Bundesministeriengesetz ab. Die Schaffung einer nationalen Koordinierungs-
stelle fällt nicht in meinen Zuständigkeitsbereich. 
 
Fragen 7 bis 9: 
 Werden Sie als Gesundheitsministerin an der Definition und Schaffung 

verbindlicher Maßnahmenpakete und Reduktionsziele für alle betroffenen Akteure 
der Wertschöpfungskette mitwirken? 

 Wenn ja, auf welche Art und Weise? 
 Wenn nein, warum nicht? 
 
In diesem Zusammenhang ist darauf zu verweisen, dass auf Europäischer Ebene eine 
Plattform zum Thema „Food Losses und Food Waste“ eingerichtet wurde, an der die 
Mitgliedstaaten sowie die beteiligten Verkehrskreise teilnehmen. Mein Ressort hat 
sich dabei vor allem mit Fragen zur besseren Information der Konsument/inn/en über 
das Mindesthaltbarkeitsdatum sowie zu weiteren Ausnahmen für Lebensmittel von 
der Kennzeichnung des Mindesthaltbarkeitsdatums eingebracht. Überdies wird im 
europäischen Rahmen eine Leitlinie zum Spenden von Lebensmitteln ausgearbeitet. 
Ziel der Leitlinie ist es, die Weiterverteilung von Lebensmitteln zu erleichtern. 
 
Fragen 10 bis 12: 
 Werden Sie als Gesundheitsministerin an der Prüfung bestehender Gesetze und 

Fördersysteme nach dem Prinzip "Vermeiden vor Reduktion vor Weitergabe und 
vor Verwertung" mitwirken? 

 Wenn ja, auf welche Art und Weise? 
 Wenn nein, warum nicht? 
 
Ich darf nochmals darauf verweisen, dass das Inverkehrbringen von Lebensmitteln 
auch nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums – unter der Voraussetzung der 
Kenntlichmachung dieses Umstandes – erlaubt ist, sofern alle sonstigen 
lebensmittelrechtlichen Anforderungen erfüllt sind.  
 
Auch wurde in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft schon vor einiger Zeit ein Leitfaden für 
die Weitergabe von Lebensmitteln an soziale Einrichtungen herausgegeben. Darin 
wird näher auf die Problematik „nicht marktgängiger Lebensmittel“ eingegangen und 
die Bedeutung des Mindesthaltbarkeitsdatums klargestellt. 
 
Fragen 13 bis 15:  
 Werden Sie als Gesundheitsministerin an der Erstellung einer mittel- und 

langfristigen Strategie und deren Umsetzung auf der Grundlage einer 
flächendeckenden regelmäßigen Datenerhebung sowie einem jährlichen Bericht 
zur Einhaltung der Reduktionsziele mitwirken? 

 Wenn ja, auf welche Art und Weise? 
 Wenn nein, warum nicht? 
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Die hier angesprochenen Datenerhebungen fallen nicht in den Zuständigkeitsbereich 
des Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen. Im Übrigen verweise ich auf die 
Ausführungen des Herrn Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft zu der an ihn ergangenen parlamentarischen Anfrage Nr. 11970/J. 
 
 
 
 
 

Dr.in Pamela Rendi-Wagner, MSc 
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